




Nachrichten zur Achtung
fur

ſammtliche unter der Koniglichen Bergwerks- und Hutten-Admi—

niſtration, der Koniglichen Haupt-Torf-NAdminiſtration und dem
Koniglichen HauptEiſenComptoir ſtehende Caſſenbediente, Aufſeher

und ubrige Bediente, die fur das Beſte einer der reſpectiven
Caſſen zu ſorgen haben.

FEXTRAC  Taus dem Allgemeinen Landrechte, des zoſten Titels, des 2ten Theils.
V

4 S. 41 g.Wenn ein Beamter das ihm eingezahlte Caſſen-Geld nicht ſofort in die Caſſe Caſſen-Ver
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bringt, ſondern in ſeiner Privatverwahrung behalt: ſo muß er der Caſſe dafur drechen.
Sechs von Hundert verduten.

S. 419.
v. H.at er dieſe Gelder in ſeinen Privatgebrauch verwendet; oder die bereits

zur Caſſe gebrachten Gelder, oder Geldwerthen Papiere, wieder herausgenom—

men: ſo hat er die Caſſation verwirkt.

S. 420.Wer der ihm anvertrauten Caſſe, durch Entziehung der dazu gehorigen Gel—
der und Verſchreibungen, wiſſentlich Schaden zufugt, der macht ſich einer Ver
untreuung der Caſſe ſchuldig.

S. 42.1.
Betragt die veruntreuete Summe nur Funfzig Thaler, doder weniger: ſo

wird der treuloſe Beamte caſſirt, und zu allen fernern Dienſten des Staats un

fahig erklart.

ſ. 422.
Jſt aber der Defect uber Funfzig Thaler: ſo findet außer der Caſſation,

Zweybis Vierjahrige geſcharfte Zuchthaus- oder Veſtungsſtrafe ſtatt.

s. 423.Hat der Caſſenbediente, um den gemachten Defect zu verbergen, Unrichtig—

keiten und Verfalſchungen in den Rechnungen oder Extracten vorgenommen; ein
gegangene Gelder nicht zu Buche getragen; bereits erhobene Poſten als Reſte

aufgefuhrt; oder die Emnahme eines folgenden Jahres zu der des vorhergehenden
gezogen: ſo ſoll die Veſtungsſtrafe wider ihn um den halben Betrag der an ſich
ſchon verwirkten Dauer verlangert werden.

5. 4a4.Kann der gemachte Defert nicht ſofort erſetzt werden: ſo iſt der Verbrecher,
nach Vorſchrift S. Z41, bis zum Erfolge dieſes Erſatzes, oder allenfalls auf Le
benszeit, zur offentlichen Arbeit anzuhalten.

ſS. 42 5.Hat der untreue Caſſendediente zu fliehen, und die Caſſe ganz oder zum Theil

mit zu nehmen verſucht: ſo hat er lebenswierige Veſtungsſtrafe, nebſt Staupen
ſchlag, und bei beſonders erſchwerenden Umſtanden, Todesſtrafe verwirkt.

sS. 426.Caſſenbediente, welche beſſere Munzſorten in geringere umſetzen, und jene

der Caſſe nicht. vollig berechnen, ſind denjenigen, welche Caſſen-Gelder verun
treuet haben, gleich zu achten. (S. 420. ſqq.)

ſú. 427.*l Eben daſſelbe gilt von denjenigen, welche Zahlungen, die aus der Caſſe zu

entrichten ſind, nicht leiſten; und gleichwohl zum  Nachtheile derſelben, ſolche
Poſten als gezahlt in Ausgabe bringen.
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ſß. 428.Haben ſie den Empfangern unbefugte Abzuge gemacht, und dennoch die
Zahlung, als fur voll geleiſtet, in Ausgabe geſtellt: ſo ſollen ſie, wenn auch die
Caſſe dabey nicht gelitten hat, dennoch ihres Amts entſetzt werden.

S. 429.Jſt die Caſſe den Empfangern dergleichen Abzuge zu verguten verbunden;
oder iſt dabey zugleich das Landesherrliche Jntereſſe verkurzt worden: ſo trutt die
S. 421. beſtimmte Strafe ein.

S. 430.Caſſenbediente, welche die in Verwahrung habenden Beſtande, obgleich
mit vollkommener Sicherheit der Caſſe, eigenmachtig ausleihen oder benutzen,
ſollen ſchon um deswillen um den doppelten Betrag des dadurch ſich verſchaften
Vortheils beſtraft werden.

S. 431.Haben ſie aber dergleichen Verſur mit Unrichtigkeiten oder Verfalſchungen
in den Rechnungsbuchern verdecken wollen; oder ſind erhebliche Vermuthungen
einer vorgehabten Veruntreuung der Caſſen-Gelder vorhanden: ſo haben ſie,
außer der Geldſtrafe, die Dienſtentſetzung verwirkt.

h. 432.Gegen Caſſen-Bedienten, die durch Jrrthum, Verſehen, oder durch einen
Rechnungsfehler die Caſſy verkurzen, iſt die Vorſchrift S.a15 bis 417 anzuwenden

7 S. 433.Ein Gleiches ſoll ſtatt finden, wenn ein Caſſenbedienter durch nachlaßige
Verwahrung der Caſſen-Gelder einen Verluſt daran verurſacht; eigenmachtige
Nachſichten und Zahlungsfriſten geſtattet; Reſte zur Ungebuhr anſchwellen laßt;
in deren Anzeigung und Herbeiſchaffung ſaumſelig iſt, oder ſonſt durch ſeine
Schuld und Verſehen die Caſſe in Schaden verſetzt.

5. 434.
Selbſt einen durch Brand, Diebſtahl, oder andern Zufall, der Caſſe ver

urſachten Schaden muß der Rendant vertreten, wenn er die Gelder nicht in dem
zur Aufbewahrung der Caſſe beſtimmten Orte, ſondern, ohne Noth, in ſemer
Privatgewahrſam gehalten hat.

s. 435.Sind Gelder aus der Caſſe ſelbſt geſtohlen worden: ſo muß der Rendant
jede begangene Fahrlaßigkeit vertreten, die er nach ſeinem Amte, und den ihm da
bey obliegenden Pflichten, zu vermeiden ſchuldig war.

5. 436.Auch wird er wegen eines ſolchen Diebſtahls verantwortlich, wenn er den
ſelben nicht ſogleich, wie er deſſen inne wird, ſeinen Vorgeſetzten und der Obrig—

keit des Orts meldet; oder ſonſt, zur Entdeckung und Feſtmachung des Thaters
nicht allen Fleiß und Muhe pflichtmaßig anwendet.

8  437.Bei Caſſen CCaſſenCuratores, Controlleurs, und andere, denen eine beſondere und un
azun mittelbare Aufſicht uber die Caſſe anvertrauet iſt, haften bey dem Unverm' en
bern. vgneines pflichtwidrig handelnden Rendanten fur allen Schaden, wenn ſie die ihnen

obliegende Aufſicht vernachlaßigt haben.

g. 436.Haben ſie das untreue, oder ſonſt unrichtige Verfahren des Rendanten wahregenommen; und gleichwohl der Behorde-nicht angezeigt: ſo follen ſie, wenn ein

Schade aus der unterlaſſenen Anzeige entſtanden iſt, nicht nur fur dieſen Scha
den haften, ſondern auch mit verhaltnißmaßiger Geld- oder Gefangnißſtrafe be
legt, oder nach Bewandniß der Umſtande caſſirt werden.

ſ. 439.VWorgeſetzte und Collegia, welche die ihnen obiiegenden Caſſenviſitationen

verabfaumen, oder nachlaßig dabey zu Werke gehen; oder die dabey bemerkten
uUnrichtigkeiten nicht gehorig rgen, haften ber dem Unvermogen des Rendanten,
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und der unmittelbaren Aufſeher, fur allen entſtandenen Schaden, und ſollen auſ—
ſerdem mit verhaltnißmaßiger Strafe belegt werden.

ß. 440.
Gegen Caſſen-Aufſeher und Vorgeſetzte, welche aus den ihrer unmittelba

ren, oder ihrer Ober-Aufſicht anvertrauten Caſſen Darlehne nehmen, finden die
Vorſchriften S. 377 ſqq. Anwendung.

g.
Wenn dergleichen Perſonen ſich

Beſoldungen, oder andere ihnen zukommende Emolumente, fur einen noch nicht
eingetretenen Zeitraum aus der Caſſe vorausbezahlen laſſen: ſo ſollen ſie den dop—
pelten Betrag davon zur Strafe entrichten.

s. 44

4421.
ohne Genehmigung der obern Behorde,

2.
Wenn Caſſen-Aufſeher oder Vorgeſetzte an den Betrugereien des Rendanten

wjrklich Theil nehmen; oder denſelben um Gewinns oder Vortheils willen nach
ſehn: ſo ſollen dieſelben eben ſo, wie der treuloſe Rendant ſelbſt, beſtraft werden.

s. 443
Wenn ein Officiant, welcher zwar nicht als Rendant oder Caſſen-Curator BeyOffician

ichtangeſtellt iſt, aber fur das Beſte der Caſſe zu ſorgen, oder vermoge ſeines Amts nt
Gelder zur Caſſe zu liefern hat, die zu einer ſolchen Caſſe gehorigen Gelder unter- Caſſenbe—
ſchlagt; Sachen deren Werth zur Caſſe fließen ſollen, in ſeinem Privatnutzen diente ſind.

verwendet, oder durch Umtauſchung oder Umwechſelung ſolcher Gelder und Sa
chen die Caſſe verkurzt, oder dazu behulflich iſt: ſo hat er, nebſt dem Schadens—
erſatze, die Caſſation verwirkt.

S. 444Außerdem ſoll er den vierfachen Betrag des der Caſſe Entzogenen zur Strafe

entrichten; oder im Unvermogensfalle, mit ſechsmonatlicher bis zweijahriger
Veſtungs- oder. Zuchthausſtragfe belegt werden.

ſ. 445.
Vorgeſetzte, oder andere Officianten, welche, die zu einer Caſſe gehorenden

Gelder, anſtatt die Zahlenden damit an die Caſſe zu verweiſen, ſelbſt erheben,
und die Ablieferung an die Caſſe ohne Noth verzogern, ſollen, wenn auch die Ab

lieferung demnachſt geſchehen iſt, dennoch, dieſes Verzugs wegen, mit propor
tionirlicher Geldſtrafe, allenfalls bis zum vollen Betrage der zuruckgehaltenen
Summe, belegt werden.

Jſt ein dringender Verdacht,
s. 446.

aß ſie die zuruckgehaltenen Gelder in der
Zwiſchenzeit fur ſich genutzt haben, vorhanden: ſo ſoll die Geldſtrafe bis auf den
dreyfachen Betrag erhoht oder anſtatt derſelben, nach Bewandniß der Umſtande,
mit Degradation oder Caſſation verfahren werden.5

ül

de JWer eine Caſſe ubernimmt, ohne daß ihm ſelbige von der Behorde ordnungs
maßig ubergeben worden, haftet fur die etwanigen Unrichtigkeiten ſeines Vorgangers.

S. 4q8ß.Vorgeſetzte, die einen auf Caution und Rechnung ſitzenden Bedienten, ohne

vorhergegangene Berichtigung der: Cgution, wirklich anſtellen, oder ihm die Caſſe
nicht gehorig ubergeben, haften für allen von demſelben etwa verurſachten Scha—

den, ſo weit ſelbiger aus dem Mangel der Caution entſtanden iſt.

sS. 449.
Wenn kein Schade entſtanden iſt: ſo haben ſie Zwanzig bis Funfzig Thaler

Geldſtrafe verwirkt.

J

Auf einſtweilige Caſſenverwa
S. 450.

ltung, welche bei entſtehenden Vacanzen, bis
zu deren Wiederbeſetzung angeordnet werden muſſen, ſind dieſe Vorſchriften
(5. 44b. 449.) nicht zu ziehen.
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5. 451.Auch konnen dieſelben auf Caſſenverwaltungen, die wegen einer bloß zeitigen

Verhinderung des ordentlichen Rendanten, bis zu deren Hebung veranlaßt wer
den muſſen, nicht gezogen werden.

ſß. 452.
Die in beiden Fallen zur intermiſtſchen Caſſenverwaltung angeſetzten Per

ſonen ſind den Pflichten der ordentlichen Rendanten, und bei deren Verletzung,

auch den Strafen derſelben unterworfen.

ſ. 453.
Strafe des

Jeder Caſſenbediente ſoll, bei Verluſt ſeines Amts, nicht nur die Grund
gemißbrauch ſtucke, welche er bey deſſen Uebernehmung beſitzt, ſondern auch diejenigen, welche

ten Caſſenvorrechtss. nachher an ihn gelangen, der in ſeiner Amtsverwaltung ihm vorgeſetzten Behorde,
zum Behufe der Eintragung des Caſſen-Vorrechts, unverzuglich anzeigen.

ſ. 454.Ein Gleiches liegt, bey Funfzig Ducaten Strafe, denjenigen ob, welche
Konigliche Domainen-Guter, oder Gefalle, in Pacht oder Verwaltung uber

nommen haben.

s. 455.Jſt durch die unterlaſſene Eintragung einem Dritten, welcher ſich, in Un
wiſſenheit des Caſſen-Vorrechts, mit einem ſolchen Beamten in Geſchafte ein
gelaſſen hat, ein Schade entſtanden: ſo muſſen die Behorden, welche ihre Schul-

digkeit verabſaumt haben, die Halfte deſſelben erſetzen.

Vorſtehende in dem Allgemeinen Landrechte enthaltene Dispoſitionen, we
gen Verbrechen der Caſſenbedienten und deren Beſtrafung, werden ſammtlichen
unter der Koniglichen Bergwerks- und Hutten-Adminiſtration, der Koniglichen
HauptTorfAdminiſtration und dem Koniglichen Haupt-Eiſen-Comptoir ſte
henden Caſſenbedienten, Caſſencuratoren und ubrigen Officianten, die fur das

Beſte einer der anherigen Caſſen zu ſorgen oder Gelder zur Caſſe zu liefern haben,
in Gemaßheit des hochſten Directorial-Reſcripts vom r3ten m. pr. communici
ret, um ſich nach deren Jnnhalt aufs genaueſte zu achten, und daraus zu erſehen:
daß obgleich ſammtliche Konigliche Caſſenbediente in den Edicten vom zoten May
1769. und gten Juny 1785. mit ahnlichen und zum Theil ganz gleichen Verhal
tungs-Vorſchriften verſehen ſind, dennoch das Landrecht einige abweichende An
ordnungen und nahere Beſtimmungen enthalt, womit ſich alſo jeder nach dem Un—
terſchied ſeiner Dienſtverwaltung gehorig bekannt zu machen, und bei eigener

Verantwortung darnach zu achten hat.
Berlin, den 2o. May 1797.

Konigliche Preußiſche Bergwerks und Hutten-Admi—
niſtration.

Konigliche HauptTorfAdminiſtration, und
Konigliches HauptEiſenComptoir.

n L
Wehling, Roſenſtiel,Pulhlemann, Flottmann, Pratorius, Singer, Standtcke,

Meyer, Eiſelen, Gleditſch, Heun, v. Schwerin. Wurſt, Becker, Bernhardi.
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